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Petitionsantrag an den deutschen Bundestag
Sehr geehrte Damen und Herren!

„Heilmittel-Richtlinien contra Richtgrößen“

Die Heilmittel-Richtlinien (HMR) vom 1. Juli 2004 regeln die Versorgung der Versicherten mit Heilmittel durch qualifizierte Heilmittelerbringer wie Ergo-, Sprach- und Physiotherapeuten. 
Die Heilmittel Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie wurden auf der Grundlage eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses entwickelt und sind in den Heilmittel-Richtlinien eindeutig gesetzlich definiert. Sie sollen bei unterschiedlichen Indikationen helfen, Bedingungen und Lernvor​aussetzungen zu schaffen - und beitragen, jedem Menschen, jedem Kind opti​male Chancen zur aktiven Teilnahme an seiner sozialen Gemeinschaft zu ermöglichen.
Vor allem regeln sie, welche Art von Heilmitteln die gesetzlichen Krankenkassen in welchem Umfang und bei welchen Indikationen ihren Versicherten Leistungen zustehen.
Richtgrößen sind Durchschnittsgrößen für die Obergrenze von Heilmittelausgaben je Patient und Verordnungsquartal.
Eine Überschreitung der Richtgrößen bedeutet für einen niedergelassenen Arzt eine drohende Regresszahlung; d.h. Zahlung aus eigener Tasche. 
Beispielhaft wären bei zwei Verordnungen von jeweils 6x Krankengymnastik das „Budget“ eines niedersächsischen Orthopäden für diesen Patienten für ein ganzes Jahr bereits deutlich überschritten. 
Der Heilmittelkatalog sieht aber für die meisten orthopädischen Probleme. um bei dem Beispiel zu bleiben, 3-5 Rezepte = 18-30 Behandlungen je Behandlungsfall vor. 
Durch teilweise massive Androhungen und Richtgrößenüberprüfungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und der damit verbundenen Existenzbedrohung, reagieren Ärzte mit großer Verordnungszurückhaltung bis hin zu Verordnungseinstellung. Dies haben zahlreiche notleidende Patienten seit 2007 im ganzen Bundesgebiet erlebt und entwickeln sich zu Bittstellern. Fragen Patienten bei ihren Krankenkassen nach, erhalten sie die Auskunft, dass die Therapiekosten selbstverständlich übernommen werden – wenn der Arzt sie verordnet. Und wieder geraten die Ärzte zwischen die Fronten. 
Aus unserer Sicht bedarf es zeitnah und dringend einer gesundheitspolitischen Veränderung.

Die Gesundheit wird der Wirtschaftlichkeit untergeordnet! 
Das ist eine Missachtung der Definitionen der ICF (WHO).
Dieses Problem geht uns alle an! Keiner kann für sich behaupten, nicht eines Tages auf eine zeitgemäß und ganzheitlich bedachte medizinische Versorgung angewiesen zu sein. 

Bedingt durch die geschilderten Missstände haben sich in mehreren Bundesländer Aktionskreise, die mit Unterschriftensammlungen (an denen sich bereits über 260.000 Bürger beteiligt haben!), Gesprächen mit Politikern, Podiumsdiskussionen, Aufklärungs- und Protestaktionen an die Öffentlichkeit gehen, formiert.
Stellvertretend für alle Aktionskreise und alle betroffenen Patienten, Ärzte und Heilmittelerbringer treten wir an Sie in Form dieses Petitionsantrages heran:

Wir fordern eine Veränderung auf politischer Ebene und damit konkret die Abschaffung des Gesetzes über die Vereinbarung von Richtgrößen und den daraus resultierenden Überprüfungen!
E. Lippa-Jobmann

